
FIRMENBERATUNG
FÖRDERUNGEN AUSBILDUNG

Ausbildungsbonus

Hinweis zur Gender-Formulierung:
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die 
gewählte Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der 
leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht. 

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg 
Firmenberatung

Hindenburgstraße 30/1
71636 Ludwigsburg

Der persönliche Kontakt ist uns wichti g. 
Deshalb bieten wir individuelle Beratung für Ihren 
konkreten Bedarf und eine bestmögliche Lösung für 
Ihr Unternehmen.

eMail:  
Jobcenter.Firmenberatung@landkreis-ludwigsburg.de

Telefon: 
07141 144-2222

Telefax:
07141 144-59446

HABEN SIE FRAGEN ... 

Ihr Ansprechpartner in der Firmenberatung 
vereinbart gerne einen Termin mit Ihnen.

WIR BERATEN SIE GERNE
  ... bei Ihnen im Unternehmen.
  ... bei uns in der Firmenberatung.
  ... auch außerhalb unserer Öff nungszeiten.

FIRMENBERATUNG



AUSBILDUNGSBONUS
BONUS FÜR IHR ENGAGEMENT

Der Ausbildungsbonus ist eine Förderinitiative des 
Jobcenters Landkreis Ludwigsburg gem. § 16f Sozialge-
setzbuch (SGB) II.

▪ Geben Sie jungen, benachteiligten Menschen eine
Chance auf Ausbildung

▪ Sorgen Sie heute für Ihren Fachkräftenachwuchs von
morgen

▪ Verlassen Sie sich nicht auf andere, bilden Sie selbst
aus

▪ Geben Sie Ihr Können und Wissen weiter
▪ Reduzieren Sie die Ausbildungskosten

Wir beraten Sie gerne. 
PERSÖNLICH - VERBINDLICH - INDIVIDUELL.

FÜR ENGAGIERTE AUSBILDUNGSBETRIEBE

▪ Unterstützung von benachteiligten Jugendlichen und
jungen Menschen beim Start in ein Ausbildungsver-
hältnis

▪ Unterstützung beim Übergang von der Schule in den
Beruf

▪ Benachteiligte Jugendliche und junge Menschen, die
laut Prognose nur schwer einen Ausbildungsplatz be-
kommen würden

Bei den Förderleistungen handelt es sich um Ermessensleistungen, über die 
das Jobcenter Landkreis Ludwigsburg sowohl grundsätzlich als auch in Bezug 
auf Höhe und Dauer der Leistungen gemäß den gesetzlichen Regelungen ent-
scheidet.

WISSENSWERTES

▪ Ein Zuschuss kann auch nach einer
Einstiegsqualifizierung (EQ) gewährt werden

▪ Bei Ausbildungsabbruch innerhalb der ersten 24
Monate ist der Bonus anteilig zurückzuzahlen

▪ Antragstellung vor Abschluss des Ausbildungsvertrags
▪ Förderung des einzelnen Betriebs

▪ Individuelle Beratung und Unterstützung bei der 
Bewerberauswahl

▪ Zuschuss: 5.000 - 10.000 € (Einmalförderung zum 
Ausbildungsbeginn)

▪ Grundlage für die Höhe des Zuschusses ist der 
persönlicher Hintergrund des einzelnen 
Jugendlichen 

ZIELSETZUNG

ZIELGRUPPE

VORAUSSETZUNGEN

UNSERE LEISTUNGEN

IHRE FIRMENBERATUNG
JOBCENTER LANDKREIS LUDWIGSBURG




